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Forderungsverfolgung muss   

Deshalb       W I C H T I G
für Gericht und Antragsteller:

g g g

• effektiv
• kostengünstig
• schnell

d d h lb
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und deshalb   
automatisiert

erfolgen !

Gesetz über die Internetversteigerung 
(05.08.2009)

§ 814 Abs. 2 ZPO:§ 814 Abs. 2 ZPO:

Eine öffentliche Versteigerung kann

1. als Versteigerung vor Ort oder
2. als allgemein zugängliche Versteigerung im Internet

über eine Versteigerungsplattform erfolgen.
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www.justiz-auktion.de
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Gegen den Schuldner, der in dem zur Abgabe der EV 

Erlass eines Haftbefehls gem. § 901 ZPO

bestimmten Termin nicht erscheint oder die Abgabe der 
EV ohne Grund verweigert, hat das Gericht zur 
Erzwingung der Abgabe auf Antrag einen Haftbefehl zu 
erlassen. 

In dem Haftbefehl sind der Gläubiger, der Schuldner und  
d G d d V h ft b i h
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der Grund der Verhaftung zu bezeichnen. 

Einer Zustellung des Haftbefehls vor seiner Vollziehung 
Ist nicht erforderlich.
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Die Haft darf die Dauer von sechs Monaten nicht

Haftdauer gem. § 913 ZPO

Die Haft darf die Dauer von sechs Monaten nicht 
übersteigen.

Nach Ablauf der sechs Monate wird der Schuldner 
von Amts wegen aus der Haft entlassen.

7

Haftkosten

Der Haftkostenbeitrag wird in Höhe des Betrages 
erhoben der nach § 17 Abs 1 Nr 4 des Vierten Bucheserhoben, der nach § 17 Abs. 1 Nr. 4 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch durchschnittlich zur Bewertung
der Sachbezüge festgesetzt ist. ( § 50 StVollzG)

Hiernach ist für das gesamte Bundesgebiet 
einheitlich der Haftkostenbeitrag für das 
Kalenderjahr 2011 wie folgt festgesetzt worden:

8

Kalenderjahr 2011 wie folgt festgesetzt worden: 
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Für Gefangene bis zum 18. Lebensjahres und für Auszubildende: 

für Unterkunft bei Einzelunterbringung 142 80 EUR (4 76 EUR)

Monatlicher Haftkostenbeitrag für 2011 

für Unterkunft bei Einzelunterbringung 142,80 EUR   (4,76 EUR)
bei Belegung mit zwei Gefangenen 61,20 EUR   (2,04 EUR)
bei Belegung mit drei Gefangenen 40,80 EUR   (1,36 EUR)
bei Belegung mit mehr als drei Gefangenen 20,40 EUR   (0,68 EUR)

Für alle übrigen Gefangenen:

für Unterkunft bei Einzelunterbringung 173,40 EUR   (5,78 EUR)
bei Belegung mit zwei Gefangenen 91,80 EUR   (3,06 EUR)

9

bei Belegung mit drei Gefangenen 71,40 EUR   (2,38 EUR)
bei Belegung mit mehr als drei Gefangenen 51,00 EUR   (1,70 EUR)

Für Verpflegung 

Frühstück 47,00 EUR (1,57 EUR) =>
Mittagessen 84,00 EUR (2,80 EUR) =>  7,17 EUR
Abendessen 84,00 EUR (2,80 EUR) => 

Gesetz zur Reform 
der Sachaufklärung 

in der Zwangsvollstreckung
vom 29. Juli 2009

I k ftt t 01 01 2013- Inkrafttreten zum 01.01.2013 -
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Vollstreckungsauftrag und vollstreckbare 
Ausfertigung gem. § 754 ZPO n.F.

(1) Durch den Vollstreckungsauftrag und die Übergabe der 
vollstreckbaren Ausfertigung wird der Gerichtsvollvollstreckbaren Ausfertigung wird der Gerichtsvoll-
zieher ermächtigt, 
• Leistungen des Schuldners entgegenzunehmen und 
• diese zu quittieren sowie 
• mit Wirkung für den Gläubiger Zahlungsverein-

barungen nach Maßgabe des § 802b zu treffen.
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(2) Dem Schuldner und Dritten gegenüber wird der 
Gerichtsvollzieher zur Vornahme der Zwangsvoll-
streckung und der in Absatz 1 bezeichneten 
Handlungen durch den Besitz der vollstreckbaren 
Ausfertigung ermächtigt. …

Ermittlung des Aufenthaltsorts 
des Schuldners gem. § 755 ZPO n.F.

(1) Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort des 
Schuldners nicht bekannt, darf der Gerichtsvollzieher 
auf Grund des Vollstreckungsauftrags und der 
Übergabe der vollstreckbaren Ausfertigung zur 
Ermittlung des Aufenthaltsorts des Schuldners bei der 
Meldebehörde die gegenwärtigen Anschriften sowie 
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Angaben zur Haupt- und Nebenwohnung des 
Schuldners erheben.
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(1) Soweit der Aufenthaltsort des Schuldners nach Absatz 1 nicht zu 
ermitteln ist, darf der Gerichtsvollzieher

1. zunächst beim Ausländerzentralregister die Angaben zur … 
Ausländerbehörde sowie zum Zuzug oder Fortzug des Schuldners 
und anschließend bei der … Ausländerbehörde den Aufenthaltsort 
des Schuldners,

2. bei den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung die dort 
bekannte derzeitige Anschrift, den derzeitigen oder zukünftigen 
Aufenthaltsort des Schuldners sowie

13

Aufenthaltsort des Schuldners sowie
3. bei dem Kraftfahrt-Bundesamt die Halterdaten nach § 33 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 des Straßenverkehrsgesetzes   erheben. 

Die Daten nach Satz 1 Nr. 2 und 3 darf der Gerichtsvollzieher nur 
erheben, wenn die zu vollstreckenden Ansprüche mindestens 500 
Euro betragen; … (ohne Kosten der Zwangsvollstreckung und 
Nebenforderungen).

Grundsätze der Vollstreckung;
Regelbefugnisse des Gerichtsvollziehers 

gem. § 802a ZPO n.F.

(1) Der Gerichtsvollzieher wirkt auf eine zügige, vollständige und Kosten 
sparende Beitreibung von Geldforderungen hin.sparende Beitreibung von Geldforderungen hin.

(2) Auf Grund eines entsprechenden Vollstreckungsauftrags und der 
Übergabe der vollstreckbaren Ausfertigung ist der Gerichtsvollzieher 
unbeschadet weiterer Zuständigkeiten befugt,

1. eine gütliche Erledigung der Sache (§ 802b) zu versuchen,
2. eine Vermögensauskunft des Schuldners (§ 802c) einzuholen,
3. Auskünfte Dritter über das Vermögen des Schuldners (§ 802l) 

i h l
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einzuholen,
4. die Pfändung und Verwertung körperlicher Sachen zu betreiben,
5. eine Vorpfändung (§ 845) durchzuführen; … .

Die Maßnahmen sind in dem Vollstreckungsauftrag zu bezeichnen, 
die Maßnahme nach Satz 1 Nr. 1 jedoch nur dann, wenn sich der Auftrag 
hierauf beschränkt.
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Neuerung aufgrund des 
Gesetzes zur Reform der Sachaufklärung -

bisher: 
§ 806b ZPO

neu: 
§ 802b ZPO
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Neuerung aufgrund des Gesetzes zur Reform der 
Sachaufklärung - bisher: § 806b ZPO

Der Gerichtsvollzieher soll in jeder Lage des ZV-Verfahrens auf eineDer Gerichtsvollzieher soll in jeder Lage des ZV Verfahrens auf eine 
gütliche und zügige Erledigung hinwirken. 

Findet er pfändbare Gegenstände nicht vor, versichert der Schuldner 
aber glaubhaft, die Schuld kurzfristig in Teilbeträgen zu tilgen, so 
zieht der Gerichtsvollzieher die Teilbeträge ein, wenn der Gläubiger 
hiermit einverstanden ist. 

Die Tilgung soll in der Regel innerhalb von sechs Monaten erfolgt sein.

16
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Gütliche Erledigung; Vollstreckungsaufschub 
bei Zahlungsvereinbarung gem. 802b ZPO n.F.

(1) Der Gerichtsvollzieher soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine(1) Der Gerichtsvollzieher soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine 
gütliche Erledigung bedacht sein.

(2) Hat der Gläubiger eine Zahlungsvereinbarung nicht ausgeschlossen, so 
kann der Gerichtsvollzieher dem Schuldner eine Zahlungsfrist 
einräumen oder eine Tilgung durch Teilleistungen (Ratenzahlung) 
gestatten, sofern der Schuldner glaubhaft darlegt, die nach Höhe und 
Zeitpunkt festzusetzenden Zahlungen erbringen zu können.
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Soweit ein Zahlungsplan nach Satz 1 festgesetzt wird, ist die 
Vollstreckung aufgeschoben. Die Tilgung soll binnen zwölf 
Monaten abgeschlossen sein.

(3) Der Gerichtsvollzieher unterrichtet den Gläubiger … 
über den … festgesetzten Zahlungsplan und den 
Vollstreckungsaufschub. 

Widerspricht der Gläubiger unverzüglich, so wird 
der Zahlungsplan mit der Unterrichtung des 
Schuldners hinfällig; zugleich endet der 
V ll t k f h b

18

Vollstreckungsaufschub. 

Dieselben Wirkungen treten ein, wenn der Schuldner 
mit einer festgesetzten Zahlung ganz oder teilweise 
länger als zwei Wochen in Rückstand gerät.



10

Erneute Vermögensauskunft gem. § 802d ZPO n.F.

(1) Ein Schuldner, der die Vermögensauskunft … innerhalb der letzten 
zwei Jahre abgegeben hat ist zur erneuten Abgabe nurzwei Jahre abgegeben hat, ist zur erneuten Abgabe nur 
verpflichtet, wenn ein Gläubiger Tatsachen glaubhaft macht, die 
auf eine wesentliche Veränderung der Vermögensverhältnisse des 
Schuldners schließen lassen. 

Andernfalls leitet der Gerichtsvollzieher dem Gläubiger einen 
Ausdruck des letzten abgegebenen Vermögensverzeichnisses zu. 
Der Gläubiger darf die erlangten Daten nur zu 
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Vollstreckungszwecken nutzen … . 

Von der Zuleitung eines Ausdrucks … setzt der Gerichtsvollzieher 
den Schuldner in Kenntnis und belehrt ihn über die Möglichkeit 
der Eintragung in das Schuldnerverzeichnis (§ 882c).

(2) Anstelle der Zuleitung eines Ausdrucks kann dem 
Gläubiger auf Antrag das Vermögensverzeichnis als 
elektronisches Dokument übermittelt werden, wenn 
dieses mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur versehen und gegen unbefugte 
Kenntnisnahme geschützt ist.

20
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Verfahren zur Abnahme der Vermögensauskunft 
gem. § 802f  ZPO n.F.

(1) Zur Abnahme der Vermögensauskunft setzt der ( ) g
Gerichts-vollzieher dem Schuldner für die 
Begleichung der Forderung eine Frist von zwei 
Wochen. 

Zugleich bestimmt er für den Fall, dass die Forderung 
nach Fristablauf nicht vollständig beglichen ist, einen 

21

Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft alsbald 
nach Fristablauf und lädt den Schuldner zu diesem 
Termin in seine Geschäftsräume.

… .

(5) Der Gerichtsvollzieher errichtet eine Aufstellung mit 
den nach § 802c Abs. 2 erforderlichen Angaben als 
elektro-nisches Dokument (Vermögensverzeichnis).  … .

(6) Der Gerichtsvollzieher hinterlegt das  
Vermögensverzeich-nis bei dem zentralen 

22

g
Vollstreckungsgericht nach § 802k Abs. 1 und leitet dem 
Gläubiger unverzüglich einen Ausdruck zu.  …
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Zentrale Verwaltung der Vermögensverzeichnisse 
gem. § 802k ZPO n.F.

(1) hi t l d V ö i h i d(1) … zu hinterlegende Vermögensverzeichnisse werden 
landesweit von einem zentralen Vollstreckungsgericht 
in elektronischer Form verwaltet. 

… . Ein Vermögensverzeichnis … ist nach Ablauf von 
zwei Jahren seit Abgabe der Auskunft oder bei 
Eingang eines neuen Vermögensverzeichnisses zu

23

Eingang eines neuen Vermögensverzeichnisses zu 
löschen.

(2) Die Gerichtsvollzieher können die von den 
zentralen Vollstreckungsgerichten nach Absatz 1 
verwalteten Vermögensverzeichnisse zu 
Vollstreckungszwecken abrufen.

24
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(3) Die Landesregierungen bestimmen durch Rechtsver-
ordnung, welches Gericht die Aufgaben des zentralen 
Vollstreckungsgerichts nach Absatz 1 wahrzunehmen 
hat. 

Sie können diese Befugnis auf die Landesjustiz-

25

verwaltungen übertragen.

…

(1) Kommt der Schuldner seiner Pflicht zur Abgabe der 

Auskunftsrechte des Gerichtsvollziehers 
gem. § 802l ZPO n.F.

( ) g
Vermögensauskunft nicht nach oder ist bei einer 
Vollstreckung in die dort aufgeführten 
Vermögensgegenstände eine vollständige 
Befriedigung des Gläubigers voraussichtlich nicht zu 
erwarten, so darf der Gerichtsvollzieher:

26

...
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1. bei den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung 
den Namen, die Vornamen oder die Firma sowie die 

Auskunftsrechte des Gerichtsvollziehers 
gem. § 802l ZPO n.F.

,
Anschriften der derzeitigen Arbeitgeber eines 
versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses 
des Schuldners erheben;

2. das Bundeszentralamt für Steuern ersuchen, bei den 
Kreditinstituten die in § 93b Abs. 1 der Abgaben-
ordnung bezeichneten Daten abzurufen (§ 93 Abs. 8 
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Abgabenordnung);
3. beim Kraftfahrt-Bundesamt die Fahrzeug- und 

Halterdaten nach § 33 Abs. 1 des Straßenverkehrs-
gesetzes zu einem Fahrzeug, als dessen Halter der 
Schuldner eingetragen ist, erheben.

Die Erhebung oder das Ersuchen ist nur zulässigDie Erhebung oder das Ersuchen ist nur zulässig,
soweit 

• dies zur Vollstreckung erforderlich ist und
• die zu vollstreckenden Ansprüche mindestens 

500 Euro betragen; … (ohne Kosten und 
Nebenforderungen).

28

Nebenforderungen).
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(2) …

(3) Über das Ergebnis einer Erhebung oder eines 
Ersuchens nach Absatz 1 setzt der Gerichtsvollzieher 
den Gläubiger …  unverzüglich und den Schuldner 
innerhalb von vier Wochen nach Erhalt in Kenntnis.  …

29

(1) Hat der Gläubiger die Vornahme der Pfändung beim Schuldner 
beantragt und

Abnahme der Vermögensauskunft nach 
Pfändungsversuch gem. § 807 ZPO n.F.

beantragt und

1. hat der Schuldner die Durchsuchung (§ 758) verweigert 
oder

2. ergibt der Pfändungsversuch, dass eine Pfändung 
voraussichtlich nicht zu einer vollständigen Befriedigung 
des Gläubigers führen wird, so kann der Gerichtsvollzieher 
dem Schuldner die Vermögensauskunft auf Antrag des
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dem Schuldner die Vermögensauskunft auf Antrag des 
Gläubigers abweichend von § 802f sofort abnehmen. … .

(2) Der Schuldner kann einer sofortigen Abnahme widersprechen. 
In diesem Fall verfährt der Gerichtsvollzieher nach § 802f; der 
Setzung einer Zahlungsfrist bedarf es nicht.
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(1) Im Fall eines elektronischen Auftrags zur Zwangs-

Vereinfachter Vollstreckungsauftrag bei 
Vollstreckungsbescheiden gem. § 829a ZPO n.F.

( ) g g
vollstreckung aus einem Vollstreckungsbescheid, der 
einer Vollstreckungsklausel nicht bedarf, ist bei 
Pfändung und Überweisung einer Geldforderung (§§
829, 835) die Übermittlung der Ausfertigung des 
Vollstreckungsbescheides entbehrlich, 
wenn …

31

1. die sich aus dem Vollstreckungsbescheid ergebende fällige 
Geldforderung nicht mehr als 5 000 Euro beträgt;Geldforderung nicht mehr als 5.000 Euro beträgt; 
… (ohne Kosten und Nebenforderungen) 

2. die Vorlage anderer Urkunden als der Ausfertigung des 
Vollstreckungsbescheides nicht vorgeschrieben ist;

3. der Gläubiger eine Ausfertigung oder eine Abschrift des 
Vollstreckungsbescheides nebst Zustellungsbescheinigung 

32

als elektronisches Dokument dem Auftrag beifügt und

4. der Gläubiger versichert, dass ihm eine Ausfertigung des 
Vollstreckungsbescheides und eine Zustellungsbescheinigung 
vorliegen und die Forderung in Höhe des 
Vollstreckungsauftrags noch besteht.
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Sollen Kosten der Zwangsvollstreckung vollstrecktSollen Kosten der Zwangsvollstreckung vollstreckt
werden, sind zusätzlich zu den genannten 
Dokumenten eine nachprüfbare Aufstellung der 
Kosten und entsprechende Belege als 
elektronisches Dokument dem Auftrag beizufügen.

33

Neue Gebührentatbestände 
- Gerichtsvollzieher-

34
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Die unpfändbaren Beträge ändern sich jeweils zum 1. Juli 
eines jeden zweiten Jahres erstmalig zum 1 Juli 2003

Regelmäßige Änderung der unpfändbaren Beträge
gem. § 850c Abs. 3 ZPO

eines jeden zweiten Jahres, erstmalig zum 1. Juli 2003, 
entsprechend der im Vergleich zum jeweiligen 
Vorjahreszeitraum sich ergebenden prozentualen 
Entwicklung des Grundfreibetrages nach § 32a Abs. 1 Nr. 1 
des Einkommensteuergesetzes; 
der Berechnung ist die am 1. Januar des jeweiligen Jahres 
geltende Fassung des § 32a Abs. 1 Nr. 1 des

35

geltende Fassung des § 32a Abs. 1 Nr. 1 des 
Einkommensteuergesetzes zugrunde zu legen. 

Das Bundesministerium der Justiz gibt die maßgebenden 
Beträge rechtzeitig im Bundesgesetzblatt bekannt.

Die aktuelle Fassung der Anlage für die Zeit 

Bekanntmachungen zu § 850c ZPO

ab 1. Juli 2005 bis zum 30. Juni 2011 
ergibt sich aus:

• Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2005 
vom 25. Februar 2005 (BGBl I 2005, 493) i.V.m. der 

• Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2007 
22 J 2007 (BGBl I 2007 64) d d

36

vom 22. Januar 2007 (BGBl I 2007,64) und der
• Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2009 

vom 15. Mai 2009 (BGBl I 2009, 1141).

Nächste Bekanntmachung 
voraussichtlich:  März/April 2011
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Pfändungstabelle bis 30.06.2011

37

38
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39Musterberechnung

Neuregelung durch das Gesetz 
zur Reform des 

Kontopfändungsschutzes 
vom 07.07.2009, 

40

,
in Kraft getreten am 01.07.2010
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Überblick über die gesetzlichen Regelungen

§ 833 Pfändungsumfang bei Kontoguthaben;
Aufhebung der Pfändung; 
Anordnung der Unpfändbarkeit

§ 850k    Pfändungsschutzkonto

§ 850l Pfä d h t fü K t th b

41

§ 850l     Pfändungsschutz für Kontoguthaben aus   
wiederkehrenden Einkünften

Pfändungsschutzkonto
(P-Konto)

42
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Neues Kontopfändungsrecht

01.07.2010 => Gesetz in Kraft

01.07.2011 => Erhöhung der Pfändungsfreigrenzen

30.11.2011 => Pflicht zur Kundeninformation
bzgl. neues Recht (§ 38 EZPO n.F.)

43

bzgl.  neues Recht (§ 38 EZPO n.F.)

31.12.2011 => Altes Recht tritt außer Kraft

In einem der Führung eines Girokontos zugrunde 
liegenden Vertrag können der Kunde, der eine natürliche

Führung eines P-Kontos gem. § 850k Abs. 7 ZPO

liegenden Vertrag können der Kunde, der eine natürliche 
Person ist, oder dessen gesetzlicher Vertreter und das
Kreditinstitut vereinbaren, dass das Girokonto als 
Pfändungsschutzkonto geführt wird. 

Der Kunde kann jederzeit verlangen, dass das Kredit-
institut sein Girokonto als Pfändungsschutzkonto führt. 

44

Ist das Guthaben des Girokontos bereits gepfändet 
worden, so kann der Schuldner die Führung als 
Pfändungsschutzkonto zum Beginn des vierten auf
seine Erklärung folgenden Geschäftstages verlangen.
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• Jede Person darf nur ein Pfändungsschutzkonto 

Grundregeln des P-Kontos gem. § 850k Abs. 8 ZPO

unterhalten. 

• Bei der Abrede hat der Kunde gegenüber dem 
Kreditinstitut zu versichern, dass er kein weiteres 
Pfändungsschutzkonto unterhält. 

D K diti tit t d f A k ft i itt il d
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• Das Kreditinstitut darf Auskunfteien mitteilen, dass es 
für den Kunden ein Pfändungsschutzkonto führt. 

Unterhält ein Schuldner mehrere Girokonten als 
Pfändungsschutzkonten, ordnet das Vollstreckungsgericht 
auf Antrag eines Gläubigers an, dass nur das von dem 
Gläubiger in dem Antrag bezeichnete Girokonto dem 
Schuldner als Pfändungsschutzkonto verbleibt. 

Der Gläubiger hat die Voraussetzungen durch Vorlage 
entsprechender Erklärungen der Drittschuldner glaubhaft

46

entsprechender Erklärungen der Drittschuldner glaubhaft 
zu machen.
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Eine Anhörung des Schuldners unterbleibt. 

Mit der Zustellung der Entscheidung an diejenigen 
Kreditinstitute, deren Girokonten nicht zum 
Pfändungsschutzkonto bestimmt sind, entfallen die 
Wirkungen des P-Kontos.

47

Wirkungen des 
P-Kontos

48
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Pfändungsschutzkonto gem. § 850k 

(1) Wird das Guthaben auf dem Pfändungsschutzkonto
des Schuldners bei einem Kreditinstitut gepfändetdes Schuldners 
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Entscheidung  zum  P-Konto:

Landgericht Essen
Beschluss vom 16.08.2010, 

7 T 404/10

51

- Sachverhalt -

22.09.2009 - PfÜB bzgl. Ansprüchen der Schuldnerin gegen ihre 
kontoführende Bank

01.07.2010 - Umwandlung des Kontos in ein P-Konto

15.07.2010 - Pfändungsfreibetrag i.H.v.985,15 € zzgl. Kindergeld 
werden abgehoben

30.07.2010 - Sozialleistungen i.H.v. 864,- € gehen ein (zum Bestreiten
des Lebensunterhaltes im August 2010 bestimmt)

- Drittschuldnerin verweigert Auszahlung von Konto-

52

guthaben an die Schuldnerin mit dem Hinweis auf den
ausgeschöpften Pfändungsfreibetrag im Juli 2010.

- Schuldnerin, die diesen Geldbetrag unstreitig für das 
Bestreiten ihres Lebensunterhalts im August 2010 
benötigt, beantragte am 10.08.2010 die Aufhebung 
der erfolgten Pfändung unter Hinweis auf § 765a ZPO. 
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- Gründe -

„ ...die Voraussetzungen des § 765a ZPO für die Gewährung
von Vollstreckungsschutz liegen im vorliegenden Fall vor.von Vollstreckungsschutz liegen im vorliegenden Fall vor. 

Dass die Schuldnerin allein wegen der vorlaufenden Gewäh-
rung von Sozialleistungen am Ende des Vormonates nunmehr
für den Monat August keine genügenden Geldmittel zur Ver-
fügung hat, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, stellt 
eine mit den guten Sitten nicht zu vereinbarende Härte dar. 

Gl i h iti d h t ü di I t d Glä bi i
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Gleichzeitig werden schutzwürdige Interessen der Gläubigerin nur 
unwesentlich beeinträchtigt, da nach der im gesamten Zwangsvoll-
streckungsrecht erkennbaren gesetzgeberischen Grundwertung 
Sozialleistungen zum Bestreiten des Lebensunterhaltes dem 
Gläubigerzugriff im Regelfall entzogen sein sollen.

- Gründe -

Dass die kontoführenden Kreditinstitute im Rahmen der Führung 
eines Pfändungsschutzkontos nach § 850k ZPO verpflichteteines  Pfändungsschutzkontos nach § 850k ZPO verpflichtet 
wären, bestimmte Zahlungseingänge danach zu überprüfen, ob 
deren Zweckbestimmung auf den  Folgemonat gerichtet ist, um 
diese dann ggf. erst für den Folgemonat zu  berücksichtigen, 
vermag die Kammer ebenfalls nicht festzustellen. 

Zum einen würde eine solche Regelung zu ganz erheblichen 
Umsetzungsproblemen und Haftungsrisiken für die 
k t füh d K diti tit t füh d ibt i h fü
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kontoführenden Kreditinstitute führen, zum anderen ergibt sich für 
eine derart weitreichende Prüfungskompetenz und -verpflichtung 
der Kreditinstitute keinerlei Anhaltspunkt aus dem Gesetz. 
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- Gerichtlicher Hinweis in den Gründen -

Die Schuldnerin muss hiermit allerdings ausdrücklich darauf 
hingewiesen werden dass sie zur Sicherung ihreshingewiesen  werden,  dass sie zur Sicherung ihres 
Lebensunterhalts im Monat September  durch die Ende August 
zu erwartende Überweisung der Sozialleistung diesen  im 
August erhöhten Freibetrag nicht in diesem Monat in vollem 
Umfang durch  Kontoverfügungen ausnutzen darf. Nur wenn sie 
im Monat August ihre Kontoverfügungen auf den ihr regelmäßig 
monatlich zustehenden pfändungsfreien Betrag beschränkt, ist 
gewährleistet; dass auf Grund der Regelung in § 850k  Abs. 1 

55

Satz 2 ZPO der Ende August eingehende Überweisungsbetrag 
der ihr zustehenden Sozialleistung nicht von der Pfändung 
erfasst wird und der Schuldnerin somit im September im 
Rahmen des Pfändungsschutzkontos zur Verfügung steht.

Deutscher Bundestag
Drucksache 17/4776

Beschlussempfehlung und Bericht
des Rechtsauschusses (6. Ausschuss)
zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
Drucksache 17/3305
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Artikel 3
Änderung der Zivilprozessordnung

§ 835 wird wie folgt geändert

Nach Abs. 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

(4) Wird künftiges Guthaben auf einem Pfändungsschutzkonto im 
Sinne von § 850k Abs. 7 gepfändet und dem Gläubiger überwiesen, 
darf der Drittschuldner erst nach Ablauf des nächsten auf die 
jeweilige Gutschrift von eingehenden Zahlungen folgenden 
Kalendermonats an den Gläubiger leisten oder den Betrag 
hinterlegen
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hinterlegen. 

Das Vollstreckungsgericht kann auf Antrag des Gläubigers eine 
abweichende Anordnung treffen, wenn die Regelung des Satzes  1 
unter  voller Würdigung des Schutzbedürfnisses des Schuldners 
für den Gläubiger eine unzumutbare Härte verursacht.

Artikel 3
Änderung der Zivilprozessordnung

§ 850k wird wie folgt geändert

Absatz 1 wird wie folgt geändert:Absatz 1 wird wie folgt geändert:

Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

Zum Guthaben im Sinne des Satzes 1 gehört  auch das 
Guthaben, das bis zum Ablauf der Frist des § 835 Abs. 4 
nicht an den Gläubiger geleistet oder hinterlegt werden darf.

Artikel 5
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Artikel 5

Inkrafttreten

... Artikel 3 und 4 dieses Gesetzes treten am Tag nach der 
Verkündung in Kraft ...
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 98a) 
(BR-Drs. 48/10)

Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Gerichtsvollzieherwesens 
(BR-Drs. 49/10)

Der Bundesrat will Gläubigern dazu verhelfen, ihre gerichtlich anerkannten 
Forderungen schneller und effizienter durchzusetzen und hat dazu zwei 
Gesetzentwürfe beim Deutschen Bundestag eingebrachtGesetzentwürfe beim Deutschen Bundestag eingebracht.
Grundlegende Neuerung des Reformvorschlags ist, dass zukünftig 
Gerichtsvollzieher nicht mehr zwingend Beamte sein müssen. Deren 
Aufgaben könnten auf Privatunternehmer, so genannte Beliehene, übertragen 
werden, die für eigene Rechnung, aber unter staatlicher Aufsicht tätig wären. 

Dabei sollen neue Leistungsanreize geschaffen werden, die im aktuell 
geltenden System der aufwändigen, umstrittenen und konfliktträchtigen g y g g
Bürokostenentschädigung nicht möglich seien, .... 

Geplant ist, dem Gläubiger die Auswahl zwischen mehreren miteinander im 
Wettbewerb stehenden Gerichtsvollziehern zu ermöglichen. Durch die 
Privatisierung könnten auch die umfangreichen staatlichen Subventionen für 
die Zwangsvollstreckung abgebaut werden, um den Sparzwängen der 
Länderhaushalte Rechnung zu tragen.   <13.02.2010>

Koalitionsvertrag zwischen der
NRWSPD und Bündnis 90 / Die Grünen NRW

- Im Juli 2010 -

Die auf Bundesebene beschlossene Öffnungsklausel für 
die Länder, das Gerichtsvollzieherwesen zu privatisieren, 
führt zu negativen Auswirkungen für die Bürgerinnen und 
Bürger. Es ist ein massiver Gebührenanstieg zu erwarten. 

Einschneidende  grundrechtsrelevante Befugnisse 
ü itt lb i d H d d St t bl ib
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müssen unmittelbar in der Hand des Staates bleiben. 

Mit uns wird es keine Privatisierung des Gerichtsvoll-
zieherwesens geben.
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P itt il

Modernisierung des 
Pfändungsschutzes

Pressemitteilung 
des Bundesrates 
vom 07.05.2010

„Entwurf eines Gesetzes 
zur Neustrukturierung und Modernisierung 

des Pfändungsschutzes“

61

des Pfändungsschutzes  
(GNeuMoP)

- Drucksache 139/10 -

Mit einem heute beschlossenen Gesetzentwurf 
wollen die Länder den Pfändungsschutz 
modernisieren und dadurch effektiver, 
verständlicher und praktischer gestalten. 

Der Bundesrat betont, dass die Forderungs-
realisierung im Wege der Zwangsvollstreckung 
i d d t t S t d
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ein modernes und transparentes System des 
Pfändungsschutzes erfordere. 
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Aus seiner Sicht wird das aktuelle Pfändungsschutz-
t d Zi il d di A f dsystem der Zivilprozessordnung diesen Anforderungen 

nicht mehr gerecht. 

Das geltende Recht sei ein inhomogenes Geflecht von 
Vorschriften, die teilweise aus den dreißiger Jahren des 
letzten Jahrhunderts stammten. Zum Teil lägen noch die 
weitgehend überholten sozialen Strukturen des 19
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weitgehend überholten sozialen Strukturen des 19. 
Jahrhunderts zugrunde. 

Es bereite bei seiner Anwendung in der Praxis daher 
allen Beteiligten erheblichen Aufwand und setze die 
Ziele der Zwangsvollstreckung nicht ausreichend um.

Mit dem Gesetzentwurf möchten die Länder daher den 
Pfändungsschutz für Einkommen aus Arbeits- und 
Versorgungsverhältnissen dem Sozial- und Wohngeld-
recht anpassen. Hierdurch wollen sie den Schutz des 
Existenzminimums mit dem Sozialrecht harmonisieren.

Die in den Freibeträgen enthaltenen Wohnkosten sollen 
i li i t d d it ht t lt t d
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regionalisiert und damit gerechter ausgestaltet werden. 
Den Sachpfändungsschutz möchte der Bundesrat neu 
formulieren und durch abstrahierende Zusammenfassung 
der unpfändbaren Sachen erheblich vereinfachen.
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Deutscher Bundestag 
Drucksache 17/2167, Anlage 2 , Stellungnahme der Bundesregierung:

... Im Übrigen führt die Abkehr von einer einheitlichen Lohnpfändungs-
tabelle hin zu einer Regionalisierung mit unter- schiedlichen Wohngeld-

t f j h W h t d S h ld b i U t h ltstufen je nach Wohnort des Schuldners bzw. seiner Unterhalts-
berechtigten zu einer Verkomplizierung der Prüfung und zur Miss-
brauchsanfälligkeit. 

Gläubiger hätten keine verlässliche Kalkulationsgrundlage, und 
Schuldnern würde die Möglichkeit eröffnet, die Höhe der ihnen zu 
belassenden pfandfreien Einkünfte durch Wohnsitzänderungen zu 
beeinflussen.
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Insbesondere bei Schuldnern, die nahe an einer Landesgrenze wohnen, 
können unterschiedliche Pfändungsfreigrenzen das Gefühl der 
Ungleichbehandlung hervorrufen, beispielsweise dann, wenn dem 
wenige Kilometer entfernt jenseits der Landesgrenze wohnenden im 
selben Unternehmen arbeitenden Kollegen ein höheres Einkommen 
verbleibt.  

Hilfreiche Seiten im Internet:

=> www.mahnverfahren-aktuell.de

=> www.orderforpayment.eu
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Vielen Dank für 
Ihr freundliches Interesse

und
viel Erfolg

im
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Mahnverfahren und 
in der Zwangsvollstreckung


